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A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Paulitsch, Gföllner 

und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betreffend Aushilfegesetz - Fristverlangerung 

'Au/grund des AushiZfegesetzes vom 13.12.1976, BGBl.NR 712/76, 

e~halten österreichische Staatsbürger und ehemalige Heimat­

vertriebene unter bestimmten Voraussetzungen eine einmalige 

AushiZfe, in der Höhe von S 15.000,--. Dies solZte jenen zugute 

ko~men, die aufgrund der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges 

Schaden im Sachbereich zu tragen hatten und keine Entschadigung 

erhalten. Soweit bekannt, sind noch ca. 10.000 solcher Antrage 

offen. Da es sich bei den Antragstellern weitgehendst um 

aZtere Leute handeZt, erhaZten viele diese Aushilfe nicht, weil 

sie vorher sterben. Nun ist im Gesetz kein Anspruch für die 

Erben festgeZegt, was in der FoZge auch soziaZe HartefaZZe 

erzeugt. Es wäre daher sinnvoZZ, die AnmeZdefrist für diese 

Antrage bis Mitte nächsten Jahres zu verZängern, sowie die 

Inanspruchnahme durch die gesetzZichen Erben zu sichern. 

Die unterfertigten~geordneten steZlen daher an den BundeskanzZer 

folgende 

A n fra g e : 

1. Sind Sie bereit, Vorsorge zu treffen, daß die Anmeldefrist 

für das Aushilfegesetz bis 30. Juni 1983 verlängert wird? 

2. Sind Sie bereit, eine Regierungsvorlage dem ParZament zuzu­

Zeiten, welche auch den Erbanspruch der gesetzlichen Erben 

für ,diese Aushilfe beinhaltet? 
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